
Vorbereitende Untersuchungen

(VU) Hude Parkstraße

Informationsveranstaltung

14. Juli 2021



Rückblick:

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

(ISEK) Hude Parkstraße

- Informationsveranstaltung für Eigentümer, 01. Juli .2020

- Informationsveranstaltung „ISEK“, 06. Juli 2020



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick

• Entscheidung über die Aufnahme in die 

Städtebauförderung: frühestens Frühjahr 

2021

➢ Aufnahme ist erfolgt



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick

➢ Nach einer Entscheidung über eine 

Aufnahme in die Städtebauförderung:

Beschluss zum Verfahren / zum Gebiet

(ca. Frühjahr/Sommer 2021)



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick – Verfahren:

Sanierungsgebiet nach §142 BauGB

• Gebietsfestlegung durch Ratsbeschluss

• Sanierungsvermerk ins Grundbuch

• Genehmigungspflichten

– Veränderungen von Grundstücken und baulichen 

Anlagen 

(gem. §14 Abs.1 BauGB)

– Bauliche Maßnahmen, Veräußerung, Teilung, 

Baulast, Grundschuldbestellung (gem. §144 BauGB)

Versagung von Genehmigungen nur, wenn 

Sanierungsziele behindert werden



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick – Verfahren:

Sanierungsgebiet nach §142 BauGB

• Kaufpreisprüfung: Verkehrswert als Basis

• Vorkaufsrecht der Kommune

• Möglichkeiten der erhöhten steuerlichen Abschreibung 

von Investitionen in Gebäude

• Erhebung von Ausgleichsbeträgen



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick

Grundlage für den Beschluss einer Sanierungssatzung 

gem. § 142 BauGB ist die Durchführung 

Vorbereitender Untersuchungen gem. § 141 BauGB 

➢ Einleitung Vorbereitender Untersuchungen 

(Ratsbeschluss) vorgesehen 

➢ Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses



Rückblick:

ISEK Hude Parkstraße -

Ausblick

➢ Durchführung der Vorbereitenden 

Untersuchungen (Grundlage: ISEK) 

(Sommer/Herbst 2020)

➢ (Inhalte: Missstände, Konzept, Maßnahmen, 

Kosten – auf Basis des ISEK)

➢ Vorstellung der Ergebnisse der 

Vorbereitenden Untersuchungen 

➢ Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße

• Erarbeitung auf Grundlage des ISEK

• Zusammenfassende Bewertung im Hinblick auf die 

Frage, ob städtebauliche Missstände vorliegen 

(gem. § 136 BauGB)



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



➢ Städtebauliche Missstände:

• Mangelnde Nutzungsvielfalt

• Leerstand / Mindernutzungen / Fehlnutzungen

• Ungenutzte Nachverdichtungspotentiale

• Gestaltungsmängel Parkstraße
− Dominanz des motorisierten Verkehrs, 

− mangelnde Aufenthaltsqualität, Beleuchtung, Möblierung,…

− Fassaden / Bauflucht

• Modernisierungsbedarf
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Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



➢ Konzept für die Sanierung / Erneuerungskonzept:

Stärkung der Ortsmitte

• Abfolge attraktiver Platzsituationen schaffen

• Aufwertung Parkstraße / Verbesserung Nutzbarkeit 

für Fußgänger und Radfahrer, Begrünung

• Kulturhof

• Verbindungen / Übergänge schaffen / verbessern

• Nachverdichtungspotentiale nutzen 

• Vorgaben für Fassadengestaltung

• Gebäudemodernisierung

Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



➢ Maßnahmen:

− Umgestaltung des öffentlichen Raumes / Aufwertung, Verbindungen,…

− Neubau Kulturhof

− Aufstellung von Gestaltungsregeln

− Gebäudemodernisierung

− Schaffung von Rahmenbedingungen für Nachverdichtung – Planungsrecht, 

Erschließung

Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße
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Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße
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Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



Sanierungsgebiet nach §142 BauGB

• Gebietsfestlegung durch Ratsbeschluss

• Sanierungsvermerk ins Grundbuch

• Genehmigungspflichten

– Veränderungen von Grundstücken und baulichen 

Anlagen 

(gem. §14 Abs.1 BauGB)

– Bauliche Maßnahmen, Veräußerung, Teilung, 

Baulast, Grundschuldbestellung (gem. §144 BauGB)

Versagung von Genehmigungen nur, wenn 

Sanierungsziele behindert werden
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Sanierungsgebiet nach §142 BauGB

• Kaufpreisprüfung: Verkehrswert als Basis

• Vorkaufsrecht der Kommune

• Möglichkeiten der erhöhten steuerlichen 

Abschreibung von Investitionen in Gebäude

• Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße

Steuerliche Begünstigungen für Gebäude im 

Sanierungsgebiet/ Baudenkmale

• Vermietete Wohngebäude und Gewerbeeinheiten (7h EStG):

– steuerliche Abschreibung zu 100% in den nächsten 12 

Jahren

• Vermietete Baudenkmale (7i EStG)

– erhöhte Abschreibung der Herstellungskosten für 

Baumaßnahmen, die insbes. zur sinnvollen Nutzung des 

Gebäudes erforderlich sind. Dauer und Höhe vgl. §7h EStG

• Aufwendungen für selbstgenutzte Wohngebäude oder 

Baudenkmale können gem. §10f EStG wie Sonderausgaben zu 

9% pro Jahr für maximal 10 Jahre geltend gemacht werden = 

90% in 10 Jahren
Dies stellt keine steuerrechtliche Beratung dar –

Bitte klären Sie die Details mit Ihren Steuerberater*innen



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße

Steuerliche Begünstigungen für Gebäude im 

Sanierungsgebiet/ Baudenkmale

• Grundlage ist immer eine Vereinbarung zwischen dem 

Eigentümer und der Gemeinde, die vor Beginn der 

Maßnahme zu schließen ist (Maßnahme dient den Zielen der 

Sanierung).

• Die Gemeinde stellt nach Abschluss der Maßnahme (und 

Prüfung der Abrechnung) eine Bescheinigung zur Vorlage 

beim Finanzamt aus



Vorbereitende Untersuchungen Hude Parkstraße

Ausgleichsbeträge

• Im Sanierungsgebiet nach §142 BauGB keine 

Erschließungsbeiträge / Straßenausbaubeiträge

(gem. §127 Abs. 2 BauGB) –

aber: Erhebung von Ausgleichsbeträgen

• §154 BauGB Ausgleichsbetrag des Eigentümers

– (1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten 

Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks hat zur 

Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen 

Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, der der durch die 

Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines 

Grundstücks entspricht. […]

• Grundstückseigentümer, die Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung erzielen, können gezahlte Ausgleichsbeträge ggf. 

steuerlich geltend machen. Genaue Auskunft erteilt der Steuerberater.



Ausgleichsbeträge in anderen Gebieten:

(sehr begrenzte Übertragbarkeit / Abhängigkeit des 

Ausgleichsbetrages von den tatsächlich umgesetzten Maßnahmen, 

diese sind zum jetzigen Zeitpunkt nur grob beschrieben)

• Bookholzberg: 3,6-4,7% Wertsteigerung (absolut: 4 €/qm)

• Lengerich (Emsland): 5,2-6,4% Wertsteigerung, in einer 

Einzellage 12,1% (absolut: 2-4 €/qm, 7 €/qm)

• Leer, Gebiet Handelshafen: 1,7-6% Wertsteigerung (absolut: 

0,5-7,7€/qm)

• Oldenburg, Gebiet Bahnhofsviertel: 0-4%, (absolut: 0-12 €/qm)


